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Verbindliche Hygieneregeln 

für Dozent*innen der vhs Witten | Wetter | Herdecke 

 
Wir bitten Sie, folgende Hygieneregeln zu beachten: 

 Bitte bleiben Sie mit Erkältungs-/Grippesymptomen in jedem Fall zu Hause. 

 Halten Sie mindestens einen Abstand von 1,50 m zu anderen Personen. 

 Im gesamten Gebäude ist das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske 
Pflicht. Personen ohne Maske dürfen das Schulungsgebäude nicht betreten. 

 Beschränken Sie den Aufenthalt im Gebäude auf den notwendigen Zeitraum des Kurses. 
Beachten Sie bitte die gekennzeichneten Wegeleitsysteme. 

 Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen. Achten Sie außerdem bitte auf häufiges und gründliches 
Händewaschen. 

 Lüften Sie bitte die Unterrichtsräume regelmäßig durch Stoßlüften, mindestens alle 20 
Minuten. 

 In den Kursräumen gilt eine feste Tisch- und Sitzordnung bzw. Mattenordnung, die nicht 
verändert werden darf. Ebenso darf die Anzahl der Stühle nicht verändert werden. 

 Bitte erfragen Sie die aktuellen Telefon-/Handynummern der Teilnehmer*innen und 
übermitteln Änderungen an die Mitarbeiterinnen der Anmeldung. 

 Zur Kontaktnachverfolgung erstellen Sie bitte für jeden einzelnen Kurstermin einen neuen 
Sitzplan, in den Sie die Namen der anwesenden Teilnehmer*innen eintragen sowie Ihren 
Namen, Datum und Kursnummer. Den ausgefüllten Plan händigen Sie nach jedem 
Kurstermin unseren Mitarbeiter*innen an der Information aus. Den Plan erhalten Sie 
mit den Teilnehmerlisten vor Kursbeginn. 

 
Teilnehmer*innen müssen eine dieser Voraussetzungen erfüllen, um an unseren 
Präsenzkursen teilzunehmen: 

 Geimpft - Sie sind vollständig geimpft 
(Nachweis über Impfausweis, die vollständige Impfung liegt mindestens 14 Tage zurück) 

 Genesen - Sie sind von einer Covid-Infektion genesen 
(Nachweis über positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs 
Monate alt ist) 

 Getestet - Sie weisen ein negatives Schnelltest-Ergebnis vor 
(Nachweis über offizielles Testzertifikat, das nicht älter als 48 Stunden ist – digital oder als 
Ausdruck) 

 
Bitte kontrollieren Sie den entsprechenden Nachweis Ihrer Teilnehmer*innen vor Kursbeginn. Bei 
mehrtägigen Bildungsangeboten an aufeinanderfolgenden Tagen mit festen Lerngruppen ist alle 
drei Tage ein neuer Testnachweis erforderlich. Bitte erfassen Sie diese Gesundheitsdaten 
niemals schriftlich (z. B. auf Teilnehmerlisten). 

Liegt die 7-Tage-Inzidenz im Ennepe-Ruhr-Kreis an mehr als fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen unter 35, kann die Maske am Sitzplatz abgenommen werden. Sobald Sie sich im 
Raum bewegen oder den Raum verlassen, setzen Sie bitte die Maske erneut auf. Liegt die 
Inzidenz oberhalb von 35, muss auch am Sitzplatz eine Maske getragen werden. 

Wenn der Ennepe-Ruhr-Kreis und das Land NRW jeweils die Inzidenzstufe 1 ausgerufen haben 
(Inzidenzwert stabil unter 35), ist eine Teilnahme an unseren Angeboten ohne Test oder Impf-
/Genesungsnachweis möglich. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Coronaregeln auch wieder ändern können, ggf. ist für die 
Teilnehmer*innen dann ein Impf-/Genesungsnachweis oder Test erforderlich, um weiterhin 
am Kurs teilzunehmen zu können. 


